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Allgemeine Geschäftsbedingungen (Lieferbedingungen)

Allgemeines
Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten im
kaufmännischen Geschäftsverkehr mit all unseren Abnehmern.
Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich.
Entgegenstehende oder von unseren Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen abweichende Bedingungen unserer Kunden erkennen
wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer
Geltung zugestimmt. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen
sind auch dann wirksam, wenn wir uns – im Rahmen einer
laufenden Geschäftsbeziehung – bei späteren Verträgen nicht
ausdrücklich auf sie beziehen.

Zahlungsbedingungen
a) Der Besteller kann mit etwaigen Gegenforderungen nur

aufrechnen, wenn sie unbestritten, anerkannt oder
rechtskräftig sind.

b) Die Zahlungen sind zu leisten frei Zahlstelle des Lieferers.

Sicherungsrechte
a) Wir behalten uns das Eigentum an allen von uns gelieferten

Waren vor, bis unsere sämtlichen  Forderungen – ohne
Rücksicht auf  ihren Rechtsgrund und ihrer Entstehungszeit –
aus der Geschäftsverbindung mit den Kunden beglichen sind,
bis ein etwaiger Kontokorrentsaldo ausgeglichen ist, bei
Entgegennahme von Wechseln oder Schecks bis zu deren
Einlösung. Der Kunde darf die von uns gelieferten Materialien
im ordnungsgemäßen Geschäftsvertrieb verarbeiten und/oder
weiter veräußern. Die Ermächtigung zur Weiterveräußerung
entfällt dann, wenn der Kunde mit seinen Abnehmern ein
Abtretungsverbot  vereinbart hat. Der Kunde ist verpflichtet,
die Eigentumsvorbehaltsware pfleglich zu behandeln. Bei
Verletzungen sind wir berechtigt, die sofortige Herausgabe zu
verlangen.

b) Solange der Eigentumsvorbehalt besteht, erfolgt die
Bearbeitung oder Verarbeitung der Vorbehaltsware für uns.
Uns steht das Eigentum oder Miteigentum, §§ 947, 950 BGB
an der hierdurch entstehenden neuen Sache zu. Bei Ver-
bindung bzw. Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen
Sachen steht uns das Miteigentum an der neuen Sache im
Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zum Wert der
anderen Sache im Zeitpunkt der Verbindung bzw. der
Vermischung,  §948  BGB, zu. Die durch Verarbeitung oder
Verbindung bzw. Vermischung entstandene neue Sache gilt
als Vorbehaltsware im Sinne dieser Bedingungen. Der Kunde
tritt hiermit die ihm aus der Weiterveräußerung der Vor-
behaltsware gegen den seinem Abnehmer zustehenden
Ansprüchen mit allen Nebenrechten an uns ab, und zwar bei
Verarbeitung, Verbindung und Vermischung in Höhe des
Wertes der von uns gelieferten Ware.

c) Auf unseren Wunsch hat der Kunde, sobald er in Verzug ist,
die Abtretung seiner Schuldner bekannt  zu geben und uns
die erforderlichen Angaben zu machen und Unterlagen
auszuhändigen. Übersteigt der Wert der Eigentumsvor-
behaltsware oder der uns gegebenen Sicherungen die Höhe
unserer Forderung insgesamt um mehr als 20%, so sind wir
auf Verlangen des Käufers insoweit zur Freigabe bzw.
Rückübertragung verpflichtet.

d) Der Kunde darf die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware
weder verpfänden noch sicherheitshalber übereignen und hat
uns Pfändungen, die auf Betreiben Dritter erfolgt sind,
unverzüglich anzuzeigen.

e) Die Rücknahme bzw. Geltendmachung des Eigentumsvor-
behaltes erfordert nicht unsere Rücktrittserklärung. In diesen
Handlungen oder einer Pfändung der Vorbehaltsware durch
uns liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, dass wir dies
ausdrücklich erklärt hätten.

f) An Kostenanschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen
behält sich der Lieferer Eigentums- und urheberrechtliche
Verwertungsrechte uneingeschränkt vor, sie dürfen nur nach
vorheriger Zustimmung des Lieferers Dritten zugänglich
gemacht werden. Zu Angeboten gehörige Zeichnungen und
andere Unterlagen sind, wenn der Auftrag dem Anbieter nicht
erteilt wird, auf Verlangen unverzüglich zurückzugeben. Die
Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für Unterlagen des
Bestellers; diese dürfen jedoch solchen Dritten zugänglich
gemacht werden, denen der Lieferer zulässigerweise
Lieferungen oder Leistungen übertragen hat.

Gefahrübergang

Die Gefahr geht auf den Besteller über, auch dann, wenn frachtfreie
Lieferung vereinbart worden ist.
Bei Lieferung ohne Aufstellung und Montage , wenn die
betriebsbereite Sendung zum Versand gebracht oder abgeholt
worden ist. Die Verpackung erfolgt mit bester Sorgfalt. Der Versand
erfolgt nach bestem Ermessen des Lieferers. Auf Wunsch und
Kosten des Bestellers wird die Senudng vom Lieferer gegen Bruch-,
Transport- und Feuerschäden versichert.

Sachmängel
a) All diejenigen Teile sind nach unserer Wahl unentgeltlich

nachzubessern oder neu zu liefern, die innerhalb der
Verjährungsfrist einen Sachmangel aufweisen, sofern dessen
Ursache bereits im Zeitpunkt des Gefahrüberganges  vorlag.

b) Sachmängelansprüche verjähren in zwölf Monaten. Dies gilt
nicht, soweit das Gesetz gem. §§ 438 Abs. 1 Nr. 2
(Bauwerke und Sachen für Bauwerke), 479 Abs. 1
(Rückgriffsanspruch) und 634 a Abs. 1 Nr. 2 (Baumängel)
BGB länger Fristen vorschreibt.

c) Der Kunde hat Mängel uns gegenüber unverzüglich schriftlich
zu rügen.

d) Zunächst ist uns stets Gelegenheit zur Nacherfüllung
innerhalb angemessener Frist zu gewähren.

e) Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde unbeschadet
etwaiger Schadensersatzansprüche gem. nachfolgender Ziffer
vom Vertrag zurück treten oder die Vergütung mindern.

f) Erkennbare Mängel, Falschlieferungen, Fehl- oder
Mehrmengen sind unverzüglich schriftlich geltend zu machen.
Rüge und Geltendmachung behaupteter Ansprüche haben in
jedem Fall vor Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung
und innerhalb der Gewährleistungsfrist zu erfolgen. Auch
verdeckte Mängel sind uns unverzüglich nach ihrer
Entdeckung, spätestens vor Ablauf der Gewährleistungsfrist
zu melden und schriftlich geltend zu machen. Uns ist
Gelegenheit zu geben, den Mangel selbst und/oder durch von
uns beauftragte Fachleute untersuchen zu lassen. Diese
Rechte stehen uns zu, soweit der Kunde nicht wegen
Gefahrenverzug Sofortmaßnahmen ergreifen durfte. Die
Übernahme von Kosten für fremd beauftragte Gutachter
bedarf einer schriftlichen Vereinbarung im Einzelfall.

g) Ansprüche des Kunden wegen der zum Zweck der
Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere
Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten sind
ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil
der Gegenstand der Lieferung nachträglich an einen anderen
Ort als an die Niederlassung des Kunden verbracht worden
ist, es sei denn, die Verbringung entspräche seinem
bestimmungsgemäßen  Gebrauch.

h) Die Rückgriffsansprüche gem. §§ 478, 479 BGB werden
durch vorstehende Regelungen nicht berührt.

i) Für Schadensersatzansprüche gilt im Übrigen die
nachfolgende Regelung. Weitergehende oder andere
Regelungen, als die in dieser Ziffer geregelten Ansprüche des
Bestellers gegen uns und unseren Erfüllungsgehilfen wegen
Sachmangels sind ausgeschlossen.

Haftungsbegrenzung
a) Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche des Kunden,

gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen
Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus
unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen.

b) Dies gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem
Produkthaftungsgesetz, im Falle des Vorsatzes, der groben
Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des
Körpers oder der Gesundheit, wegen der Verletzung
wesentlicher Vertragspflichten. Die Schadens- und
Aufwendungsersatzanspüche für die Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen,
vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder
grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. Eine
Änderung der Beweislast zum Nachteil des Kunden ist mit
den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Schlussbestimmungen
a) Gerichtsstand – auch für Wechsel-, Scheck- und

Urkundsprozesse – ist Aschaffenburg.
b) Auf das Vertragsverhältnis findet deutsches Recht

Anwendung unter Ausschluss des Übereinkommens der
Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen
Warenkauf (CISG).

                                                (Stand 2002)


